
EN ERGIEAUSWEIS
gema1 den § 79 if. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Guttig bis: 16.O62O35 Registriernummer: NI-2025-005799097

Gebäude
Gebaudetyp Zweifamilienhaus

Adresse Hinterm Bruch 19

27729 Wathofen

Ganzes Gebäude
" & t t

1990

Gebaudeteil 2

Baujahr Gebude3
BaujahrWarmeerzeuger34 1991

2

220,0 m Li nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Anzahl der Wohnungen

Gebaudenutzflache (AN)

Wesentliche Eriergietrager für Heizung HeizOl

Wesentliche Energietrger für Warmwass.. HeizO

Emeuerbare Energien Art: nicht vorhanden Verwendun:

Art der Luftung Fenstertuftung

Li SchachtlUftung

Art der Kuhlung

a Klimaanlagen

Anlass der Ausstellung des

Energieausweises

Li Passive KUhlung

Li Gelieferte Kälte

Anzahl: 0

El Neubau

Vermietung / Verkauf

LI Luftungsanlage mit WamierUckgewinnung

El Luftungsanlage ohne Wamieruckgewinnung

LI Kuhlurtg aus Strom

Li KUhiung aus Wärme

Nächstes Falligkeitsdatum der tnspektion:

El Modernisierung Li Soristiges (freiwillig)

(Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitat des Gebäudes

Die energetische Qualitat eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebaudenutzfläche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den ailgerneinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen uberschlagige Ver-
gleiche ermoglichen (Erlauterungen - sehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

Li Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestetlt. Zusatzliche lnforrnationen zum Verbrauch sind freiwittig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstetlt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Selte 3 dargestellt.

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch Li EigentUmer Aussteller

El Dem Energieausweis sind zusätzliche Infomiationen zur energetischen Qualität beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlie6lich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Oar Energieausweis ist lediglich dafUr gedacht, einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermOglichen.

Ausstetler (mit Anschrrft und Berufsbezeithnung)

Schornsteinfegermeister
Bastian KUck
Bninshausener StraSe 74
27616 Beverstedt

SC.)
___

_

\7
Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten

2 nur rn FaHe des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
Mehrfacliangaben mäglich
bel Wàrmenetzen 8aujahr dec Ubergabestation
Klimaanlagen oder kombinierte Luftungs- und Klimaantagen im Sinne des § 74 GEG

Unterschrift des Ausstellers

Ausstellungsdatum 17.06.2025

Hotigenroth Sottw4re AG, Verbrauchspass 5.2.0



EN ERGIEAUSWEIS
gema den § 79 if. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarl des Gebäudes Registriernummer: N 1-2025-005799097

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen kg C02-Aquivalent I(m2a)

G II

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Anfordenrngen emält GEG_2 Für Enerqiebedarfsberechnunoon verwendetes Verfahren
[ii Verfahren noel, DINV 18599

Pnmärenergtebedprf Li Regetung noel, § 31 GEG ("Modellgebdudeverfahren")
Ist-Wert kWh/(m2a) Mforderungswert kWh/(rn4'a) Lii Vereinfathungen nach 5 50 Absatz 4 GEG

Enerpetische Qualitdt der GebOudehtlle H7'
Ist-Werl W/(m'K) Mforderungswert W/(m'K(

Sorrsiierlicher WarmeschutztheLNeubau) Li eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in ImmobiIienanzeigen]

Angaben zur Nuizung erneuerbarer Energien
Nutzung emeuerbarer Energien' Li für Heizung Li für Wan'nwasser

Li Nutzung zur Erfullung der 65%-EE-Regel gemSit § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 odor 3 GEG
Li Erfüllung der 65%-EE-Reget durch pausthale ErfUltungsoptionen

nach § 71 Absatz 13,4 urrd 5 in Verbindung 'nit § 71b bis h GEG'
LI HousUbergabestation (Wdrrnenetz) (5 71b)
Li WSrmepumpe (5 71c)
Li Stromdirektheizung (5 71d)
Li Sotartherrnsche Mloge (5 71e)
Lii Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (5 711,g)
Li WOrrnepurren-Hybridheizung (5 71h)
Li Solartherrnie-Hybridheizung (5 71h)
LI Dezeritrale, eleklnsche Warmwasserbereitung (571 Absatz 5)

Li Erfüllung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung rn
Einzetfall nach § 71 Absatz 2 GEG Anteil WOr- Anteil EE6 Anteil EE6

mebereit- der Einzol- afler
Art der emeuerbaren Energie stellung anlage Anlagen

Vergleichswerte Endenergie4

A+IAI B IC D I E F I G IH
0 25 50 75 100 125 150 175 208 225 '250

QI

)?
. .

NOe9,

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Summe8 %

Li Nutzung bei Anlagen, für die die 65%-EE-Regel nicht gilt'
Art der emeuerbaron Energie Anteil BE1°

Summe'

2

Das GEG (ässtfUrdie Berechnung des Energiebedaris unterschiedliche
Verfahren zu, die rn Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fUhren
kOnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-

ben die angegebenen Werte keine RUckschlUsse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. Dieausgewiesenen BedarfswertederSkalasind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(AN), die rn Aligemeinen graDer ist als die Wohnfiache des Gebdu...

Li weitere Eintràge und Erläuterungen in der Anlage

1 siehe FuOnote 1 aol Seite I des Energieausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung rn Fall § 80 Absatz 2 GEG

Mehrfathnennung mOgtieh
EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfan,itienhaus
Arrteil der Einzelantage an der Wdrrnebereitstellung alter 4n1agen
Anteil SE an der WOrrnebereitstettung der Einzelantage/aller Anlagen

7 nor bei einem gerneinsarnen Nathweis nit mehreren Arriagen
8 Sun'vne einschtieltlith gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Mlage
9 Anlagen, die vor dem I. Jarruar 2024 zum Zweck der tnbetriebnahme in

einem Gebdude eingebaut oder aufgesteltt worden sind odor einer Uber-
gangsregelung unterfallen, gematO Berechnung im Einzelfall

10 Anteil ES an der Wdrrnebereitstellung oder dem Warrne-/Katteenergiebed...

Hongenrsth Softwure AG, Verbrauthspass 5.2.0



EN ERGIEAUSWEIS
gemat den § 79ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16.0ktober2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer: M-2025-005799097

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen 42,8 kg C02-Aquivalent I(ma)

Endenergieverbrauch theses Gebäudes

138,0 kWhl(m'a)

G

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

151,8 kWflJ(ma)

Primarenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in ImmobiIienanzeigenJ 138,0 kWh/(m2a)

Verbrauchseriassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraurn

Von bis
Energietrager 2

Pnmär- Energie-
energie- verbrauch
faktor- [kWh]

Anteil
Warniwasser

[kWh]

Anteil
Heizung
[kWh]

-him:
a

01.01.2022 31.12.2024 Heizi 1,10 78291 13200 65091 1,20

El weitere Eintrage in Aniage

Vergleichswerte Endenergie3

A+IA B cj D E F G LH
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

,)i ''

sqq

Die modelihaft ermitteiten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen Wãrrne für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
wird.
Soil em Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verghichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise em urn 15 bis 30 % genngerer
Energieverbrauch ohs bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesseiheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch dos GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezitsche Werte pro Quadratmeter
Gebàudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die rn Ahlgemeinen groser ist als die Wohnfläche des Gebãudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ãndernden Nut.zerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

3

siehe Ful5note 1 auf Seite I des Energieausweises
2 gegebenenfahls auth Leerstandszusthldge, Warniwasser- oder KUhlpausthale in kWh

EFH Einfanihienhaus, MFH: Mehrfarnhienhaus

Hottgenroth Software AG, Verbrauthspass 5.2.0



EN ERGIEAUSWEIS
gema1 den § 79 if. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Empfehlungen des Ausstellers Registriemummer: NI-2025-005799097 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Ma6nahmen zur kostengUnstigen Verbessewng der Energieeffizienz sind mOglich LI nicht moglich

Empfohlene ModemisierungsmaInahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)

in Zu- als geschãtzte geschtzte Kosten

Nr. Bau- oder Mal3nahmenbeschreibung in sammen- Einzet- Amortisa- pro eingesparte
Anlagenteie einzelnen Schntten hang mit ma11.- tionszeit Kilowattstunde

grol?0erer nahme Endenergie
Modemi-

1 Au0enwande Kerndammung 6 cm WLG 035 [1

2 Fenster Warmeschutzverglasung LI

3 Warmeerzeugung Warmepumpe LI

4 Warmeverteilung Dammung derVerteilleitungen

Hydraulisch Abgleichen

LI

5 Heizungsaniage LI

6 WrmeverteiIung Elektronisch geregelte Pumpe

7 Warmeubergabe Einbau von Thermostatventilen LI

8 Warmwasser- Solare Brauchwarmwasserbereitung LI

Bereitung

9 Warmwasser- Energiesparende Warmwasserzirkulation LI
Bereitung

LI weitere Eiritrage im Anhang

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen für das Geb8ude dienen ediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Thomstek1fegermwsterBastmnKück
Genauere Angaben zu den Ernpfehhjngen

Bwnshausan StraBe 74, 27616 Beverstedt
sind erhältlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die oben genannten energetischen Modemisierungsempfehlungen (kein Gutachten) ersetzen keine professionelle Energieberatung, bspw, durch
einen Energie-Effizienz-Experten oder elner BAFA Vor-Ort-Beratung.
Geme stehen wir Ihnen für weitere Informationen soMe FOrdermoglichkeiten der Ma8nahmen zur VerfOgung.

1 siehe FuSnote 1 auf Seite I des Energieausweises

Hoft5enroth Software AG, Verbraochspass 5.2.0



EN ERGIEAUSWEIS
gemaL den § 79 if. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 16. Oktober 2023

Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil - Seite I
Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemaB § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschrànken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wtrd im Energieausweis durch die Angabe
,,Gebaudeteil' deutlith gemacht.

Emeuerbare Energien - Seite I
Hier 'Mrd darUber informiert, wofür und in weicher Art emeuerbare
Energien genutzt warden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Enerqiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf 'Mrd hier durch den Jahres-Phmrenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargesteilt. Diese Angaben werden rechne-
nsch erniittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warniegewinne usw.) berechnet. So Iasst sich die energetische Qualitat
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlusse auf den tatsachli -
then Energieverbrauch.

Primärenergebedarf - Seite 2
Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb9udes ab. Er
berucksithtigt neben der Endenergie mithilfe von Pnmärenergietaktoren
auth die sogenannte Vorkette (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der ieweils eingeset.zten Energieträger (z.B. HeizOl, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc.). Em kleiner Wart signalisiert einen
genngen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Quabtät der GebäudehUlle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeubertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wwmeUbertragenden Urn-

fassungsflachen (AuSenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.
Em kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuBer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schulz vor Uberhit.zung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarl gibt die nach tethnischen Regein berechnete, jahr-
lich benotigte Energiemenge für Heizung, LUftung und Wamiwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen en-echnet und st em Indikator fur die Energieeffizienz eines Gebäudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarl ist die Energiemenge
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter BerUcksichtigung der Energieverluste zugefUhrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige LOftung sichergestelit werden kOnnen. Eirr klemner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur ErfUllung

der 65%-EE-Regel - Seite 2
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
lnbetnebnahme in einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt warden,
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozant mit erneuarbaram Energien betrre-

ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrUcklich nur für neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und Uberdies nach Ma6gabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den § 71 if. GEG. In darn Feld "Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien" kann für Anlagen, die den § 71 if. GEG
bereits unterfallen, die Erfullung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

siehe Fu6rrote I auf Seite 1 des Energieausweises

5

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf
die § 71 if. nicht anzuwenden sind oder für die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8,9 oder 71i - § 71rn GEG oder sonstigeAusnahmen
gelten, kdnnen die zur Wrmebereitstellung eingesetzten emeuerbaren
Energietrager aufgeführt und kann jawails dec prozantuale Anteil an der
Warmebareitstetlung des Gebàudes ausgewiesen warden.

Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wwd für des Gebeude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten errnittelt.
Dabei warden die Energieverbrauthsdaten des gesarnten Gebàudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten Ortlichen
Wetterdaten und rnithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittaiwert umgerethnet. So führt beispielsweise em hohec Verbrauth
in einern einzelnen harten Winter nicht zu einer schlethteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Endenargieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualität des Gebàudas und seiner Heizungsanlage. Em kleiner Wart
signalismert amen genngen Verbrauch. Em Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch st jedoch nicht mOglich; insbesondera kSnnen
die Verbrauchsdaten einzelnec Wohneinheiten stark differieren, wail sie
von dec Lage der Wohneinheiten im Gebdude, von darjaweiligen Nutzung
und darn individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.
rn Fall langerer Leerstande wrrd hierfür em pauschaler Zuschlag rechne-
nsch bestirnmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. mm Interasse
dec Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in dec Regal elektrisch betne-
banen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch übar eine Pauschale
berUcksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die ganannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,,Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Pnmärenergieverbrauch - Seite 3
Der Pdrnärenergieverbrauch geht aus dern für das Gebäude errnittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie dec Pnrnärenergiebedarf wicd er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorketta dec jewails einga-
setzten Enargietrager berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dern Primaranergiabedarf oder darn Pnmarenergiaverbrauch ver-
bunderren Treibhausgasemissionen des Gebaudes warden als aquivalen-
ta Kohlendioxidemissionen ausgawiasan.

Pflichtangaben für ImmobiIienanzeigen - Seite 2 und 3
Nach darn GEG besteht die Pflicht, in lrnmobilienanzeigan die in § 87
Absatz I GEG genannten Angaban zu machen. Die dafür arforderlichen
Angaben sind dern Energieausweis zu antnahrnan, je nach Ausweisact
der Seite 2 odec 3.

Vergleichswerte - Selte 2 und 3
Die Vargleichswarta auf Endenargieebene sind rnodellhaft ermittelte War-
te und sollen lediglich Anhaltspunkta für gcobe Vergleiche der Warte die-

ses Gabäudas mit den Varglaichswartan andarer Gebaude sein. Es sind
Bereicha angegaben, innarhalb darer ungefahr die Werta für die ainzalnan
Varglaithskategonen liegen.

Hotrgenroth Software AG, Verbrrnrohspass 5.2.0


